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Verfa hrensvermerke: 

M 1:1000 

Zur Aufstellung gern . § 2 Abs . 1 BBauG beschlossen 

Zur öffentlichen Auslegung gem . § 2a Abs. 6 

a.m . • • qs.oJ.l~i!G ..... 

BBauG beschlossen am • • • Q6~0.'LI~~,7 ••.. • 

Auslegung bekanntgemac ht 

ö ffentlich ausgelegt vom ... f?.Q4., 1~~7 ••••••• 

am 
bis 

16.04.1987 . ~ . . . . . . . . . . .. 
• •• 4.7~0p .• l~8.7 ••• .. 

Als Satzung gem . § 10 BBauG 
vom Gemeinderat beschlossen am ••• ~3_<!9~1~~7 ••••• 

Genehmigt gern . § 11 BßauG vom Regie
rungspräsidium Stuttgar-t mit Erlaß Nr . 2~-1~1;n1P:Q8:02 

Leonberg 
Genehmigung bekanntgemacht und 
in Kraft getreten 

Ausgefertig t : Leo nberg , den 

gez. Dr. Hassler 

Dr. Hassler 

vom • •• Q~-QZ.Jp~q • ~ •• 

am ••• J8..Q2)~~8 ••• • • 

... n q~. tS§! ....... . 

I 
Bürgermeister 

, Mit Inkr~fttreten dieses Bebauungsplanes treten a lle anderen v or-
1_ schriften außer Kraft, d ies gilt i nsbesondere f Ur den o. a . Bezugs

plan. 

~ Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind : 

J Das Bundesbaugesetz (BBauG) v om 6 . 7. 1979 (BGBl I S . 9 4 9·) 
r Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) v om 15. 9. 1977 (BGBl I S. 1763) 
I Oie Planzeichenverordnung (PlanzV 81) vom 3. 1. 1981 {BGBl I s . S3J) 
I Die Landesbauordnung für Baden Württemberg (LBO) vom 28. 11. 1983 ! Ge • ß 1 • S • 7 7 0) 

~ Sowie die j eweiligen ergänzenden Rechtsverordnung e n und Verwaltungs
~ vorschritten. 

Leonberg , den 25.03.\987 

Gefertigt : 

gez. Rohwer 

Sta dtpl anungsabte ilung 



l EICHENER K l"A"RUNG 
Art der baulichen Nutzunq 2"n>. !.j 9 ( 11 1 BßauG 

~ Sondergebiet/Gartenhausgebiet ( § 10 BauNVO) 

~ Grunfläche/Dauerkleingartengebiet (§ 9 (1) 1S BBauG) 

und Mindest rundstUcke röBe 

Zahl der Vollgeschosse ( § 16 BauNVO) 

~ul~ssige Bauma~se in cbrn (§ 16 (21 BauNVOI 

~lindestgrundstUcksgröße (§ 9 { l) Nr . 3 nnauG) 
F min = 600 qm 

Bauweise/ Saugrenzen gern . § 9 ( 11 2 BBauG 

~ nur Einze lhäuschen zulässig (§ 22 BauNVO) 

lt "JI ~~e2SaHR~~v0yrundstUcks(läche/Baugrenze 
Verkehrsflächen gern . § 9 (1) 11 BBauG 
Verkehrsfläche Aufteilung unverbi ndli ch 

Verkehrsgrün 
Wassergraben 
Erschließungsweg 

~ Pflanzgebot 

Sonstige Darstellungen 

Grenze des räumlichen Gel tungsbereiches (§ 9 (7) BBauG) 

Höhensch ichtlinien des bestehende n Geländes, 
Bezugshöhe NN . 

Stellplätze 

Abgrenzung unt e r schiedlicher Nutzung (§ 1 141 Bau NVO) 



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folge ndes festgesetzt: 

1. Planungsrechtli che Festsetzungen (S 9 ( 1 ) BBauG und Ba uNVO ) 

1 . Art der bauli chen Nutzung (§S 1 - 15 Bau NVO und S 9 BBauG) 
Sonde rgebiet - so - Gartenhausgebiet § 10 BauNVO 
Granfl ächen - Dauerk l eingartengebiet S 9 Abs. 1 Nr. 15 
BBauG 

So woh l im Gartenhausfiebiet als auch 1m Dauerk l eingartenge
biet srnd nur Garten äuser zur Aufbewahrung von Garten- und 
sonstigen Gerätschaften zulässig, die auch zum stundenwei
sen Aufenthalt geeignet si nd, jedoch eine Wohnnutzung mit 
Obernachtung sowie die Errichtung einer Feuerstätte zum Be
he i zen des Raumes nicht zulassen . 
Woh nwa gen dOrfen n icht abgestettt oder als Ga r tenhäuser 
genutzt we rden . 
Im Dauerkletngartenlebiet sind dar Ober hinaus elne Gemein
schaftsantage mit e nem Vere insheim von max . 150 m' Gru nd
fläche und Freizei teinrichtun gen, Grillplatz etc . zulässig . 

2. Ma ß der baulichen Nutzung (§§ 16 - 21 BBauG) 
Auf jedem Gr undstOck ist max. ein Geb~ude (Gartenhaus ode r 
Geschtrrhütte) zugelassen; die Baumasse (umbaute r Raum} 
von Gartenh~usern darf - eins chließlich einer evtl. Unter
kellerung un d üb erdachun g - max . 25m ' betragen . 

2 .1 Ausnahmsweise ist innerhalb der überbaubare n Flächen - bei 
Erreichen der Minöestgru ndstOcksgr~ßen von 600 mt bzw. 400 m2 

-pro GrundstOck zusätzl i ch zum Gartenhaus ein f r eistehendes 
Gewä chshaus ( bis max . 25 m• umbauten Raume s ) zulässig . 

3. Zahl der Vollgeschosse (SS 16 und 18 BauNVO ) 
Es ist max. ein Vollgeschoß zulässig. 

4. Bauweise (S 22 BauNVO) 
Offene Bauweise, nur Einzelh~user zul~ss i g . 

5. Oberbaubare GrundstUcksflache (§ 23 BauNVO} 

Entsprechend Festlegung im Lageplan. 
Nur innerha l b der überbaubaren Flächen sind Gebäude zu l äs
sig . Außerhalb der Oberbaubaren Grundstocksflächen sind 
auch baurech t lich genehmigungsfreie Geb~ude, Gew~chshäuser 
und Schuppen i . S. von S 52 Abs . 1 Nr. 1 - 4 LBO nicht zu
l ässig. 



6. Mindestgröße der BaugrundstOcke (S 9 Abs. 1 Nr. 3 BBauG} 
Zur Erstellung e ines Gartenhauses 1. s . von Ziff . 1 und 2 
sind die im Lageplan festg~legten Mindestgrundstücksgrößen 
maßgebend: 
- im Gartenhausgebiet mind. 600 mt 
- im Dauerkleingartengebiet mind. 400 m2 

.. 
Bei nicht ausreichender GruhdstDcksgröße sind so woh l im 
Garte nhau sgebiet als auch i m Dauerkleingarte ngebiet inner
halb der festgelegten Oberbaubaren Flächen GeschirrhOtten 
bis max. 15 m• umbauten Raum zulässig (max. eine Geschirr
hütte pro GrundstOck). 

7. Flachen fUr Stellplatze (S 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG) 

Alle Stellplätze sind so anzulegen, daß aufgrund der Hang
lage kein Kraftstoff auslaufen kann. 

J.1 Im Gartenhausgebiet ist pro GrundstOck max. ein Stellplatz 
zulässig; OberdecKte Stellplätze sind nicht zu lä ssig. 

7.2 Im Dauerkleingartengebiet sind Sammelstellplatze zugun
sten des Kleingartenvereins ~ur ~uf den ausgewi~~~nen Fl ä
chen zulässig; Stellplätze auf de n einzelnen Parzellen 
sind nicht zulässig, ebenso sind überdeckte Stel lpl ätze 
unzulässig. 

8. Yerkehrsfl!chen (~ 9 Abs. 1 Kr. 4 BBauG) 
Die Erschli eßu ng der GrundstUcKe erfolgt Uber vorhandene 
Feldwege. 
DarOber hinausgehende besondere Erschließungsmaßnahmen 
sind nicht vorgesehen. 

9. Hebenanlagen (S 14 aauHVO) 
Vordächer sind außer bei Anrechnung auf den zulässigen 
umbauten Raum ausgesch lossen. 
Sonstige Überdachungen sowie Markisen sind nicht zugel as -
sen. • 
Ebenfalls unzulässig s ind Schwimm- und Pflanzbecken; na
turnahe Wasserflächen (Teiche) dUrfen bis max. 10 m2 Was
seroberfl~che angelegt werden, jedoch nur als Gel~ndever
tiefung ohne erhöhte Randeinfassung. 
Zugelassen sind auch Brunnenanlagen einfacher Ausführung , 
d. h. ohne Uberdachung und mit einem Sockel von max. 
0,80 m Höhe. 



Terrassen sind bis max. 10 m1 befestigter Flächen zuläs
sig, wobei erforderliche Geländemode11ferungen nur in
nerhalb eines Massenausgleichs erfolgen dürfen. 
Begrenzt zulässig si nd Holzpergolen (of fen e Rankgeroste 
ohne Überdachu ng ) als Anbau, deren Fläche max. die Hälf
te der Grundfläche des Gebäudes betragen. 

11. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (S 9 {4) BBauG) 

1. Äußere Gestaltung der Gartenhäuser bzw. Gesch i rrhütten 
(S 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Gebäudehöhe 
Fol gende Höhenbegrenzungen , bezogen auf das festgelegte 
Gel ände, dürfen nicht überschr i tten werden: 
- Gartennäuse r I Geschirrhütten 

Traufhöhe max. 2,30 m 
Flrsthöhe max . 3,00 m 

- Vereinsheim 
Traufhöhe max. 3,00 m 
Firsthöhe max. 5,00 m 

1.2 Dachform, Dachdeckung 
Zulässig sind nur: 
- Satte ld ächer mit einer Dachneigung von 25 ° - 30 ° be i 

Gartenhäusern I Gesch irrhü tten und 30 ° - 40 ° beim 
Vereinsh e i m und einer Deckung au s r otbraun en Ziegeln 
oder Holzschindel n 

- Dachvorsprünge s ind bis max. 30 cm er l aubt 

1.3 Farbgebung. Mater i al ien 
Die Gebäude sind in Holz - oder Massivbauweise auszufüh
ren. 
Die Außenwandflächen sind mit Holz zu verschalen oder in 
gedeckten Braun-, GrUn- oder Ocker-Farbtönen zu stre i chen. 
Auff!llig he r vort retende Farbtöne sind unzul~ss ig. 

Stark reflektierende Materialien, Wellblech, Asbestze
mentplatten, Glaswände, G1asbauteile und Kunststoffplat
ten si nd nicht zul~ssig . 

Ebenso unzuläs si g sind Rotläden und Bretterverschläge. 
Die Fassa 9e des Vereinsheims ist an mind. 2 Se iten zu be
grü nen . 



2. Gestaltung der unbebauten Flachen 

2.1 Bepfl anzung 

Abganglge Hoch stammobstgehölze (ab 15 cm Durchmesser) sind 
wieder durch Hochstammobstsorten zu ersetzen. Neu zu er
richtende Gebäude sind bestehenden Gehölzgruppen oder Ein 
zelbäumen zuzu ordnen. Is t dies nicht möglich, si nd zu je
dem .Einzelgebäude 2 Obsthochst~mme zu pflanzen. 

2.1.1Im Gartenhausgebiet dürfen die GrundstUcke nur mi t heim i
schen Nutz- und Wildgehölzen bepflanzt werden; unzulässig 
sind immerg r üne Laub- und Nadelgehölze, ausgenommen ein
zelstehende Kiefern und Eiben. Der Nutzungs cha rakter der 
GrundstOcke (Obst~iesen. Wiesen, extensi~e Garten} ist zu 
erha lten. 

2.1.2Im Dauerkleingartenlebtet ist der Nu tz un gscharakter der 
GrundstUcke (ex t ens ve Gärten) zu erhalten 
Für die Bepflanzung der einzelnen GrundstUcke gilt die 
Gartenordnung des Landesverbandes des Vereins de~ Sied
ler und Kleingärtner. 

2.1.3 Entlang des Wassergr abens wird- ausgenommen des mittleren 
Tei l es im Bereich der Dauerkleingärten {entsprechend Plan
einschrieb) - eine Bepflanzung als bachbegleitendes Gehölz, 
bestehend aus Silberweiden (Salix alba), Salweiden (Salix 
cap r ea) und Stauden {z . B. wasserschwertlllien (lris 
pseudacorus) ~ Brunnenkresse (Nasturtinum official e) oder 
Mädesüß (F ilipeudula vulgaris », die gru ppenwei se zu pflan 
zen sind, durch Pflanzgebot festgesetzt. 

2 .2 AufschUttungen , Abgrabungen und Abstutzungen 
Maßnahmen dieser Art si nd nur bis 0,80 m Höhe zulässig. 
Massenbewegungen über 50m 3 sind genehmigungspflichtig 
und nur in Verbindung mit der Errichtung von Gebäuden zu
lässig. 
Böschungen sind zu verziehen. 
StUtzmauern stnd nur unter Verwendung vo n örtlich vorkom
mendem Natursteinmater ial oder Holz zulässig, jedoch nur 
bis zu einer Höhe von 0,80 m. 
Landschaftstypische bauliche Anlagen (Natursteinmauern, 
Nat ursteineinfassungen) sind zu erhalten. 

2.3 Einfriedigungen 
Ein f riedigunge n sind generell zuzulassen in einer Höhe 
von max. 1,20 m. Sie müssen an der Grenze zu landwir t 
schaftlich genutzten Grundstücken einen Abstand von 
0,50 m einhalten. Als Einfri edigunge n sind nu r Maschen-



draht- und KnOpf gitt erzäune ohne Kunstst offOberzug zu
l äss ig . Al s StUtzen sind Holzpfosten und Metallrohre zu
gelassen . Ei nfassu ngssockel und Sichtblenden (Strohmat
te n o . a.) si nd unzulässig. 
We i t erhin s111.d freiwachsende , ungeschnlttene Hecken aus 
heimischen Laubgehölzen (wie Hainbuche, Feldahorn . Hasel
nuß , Liguster , HecKenkirsche , Kornelkirsche , Sch lehe, 
Hundsrose, Hartriegel) als Einfriedigungen zulasstg. 
Für das Dauerkleingartengebiet gilt außerdem die Gart en
ordnu ng des Landesverbandes des Vereins der Siedler und 
Kleingärtner. 

2 .4 Gestaltung der Wege und befestigten Flächen 
Zur Ausbildung der Wege und Stellflachen im öffent lichen 
und privaten Bereich sind nu r wassergebu ndene Decken, 

~Schotterrasenflächen. Rasenverbundsteine oder einzelne 
Trittplatten zulässig . 

Die Haupterschließungswege können ausnahmsweise asphal-
.... .. t i ert werden. 

2.5 Oberirdische Leitungen 
Alle Leitungen stnd unterird i sch zu verlegen. 

--------


